
übe r re g ion al  t ät i ge  Re c ht s a nw a l t s s o z i e t ä t

Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht

April 2021

Inhalt
 
1. Elektromobilität – Mehr Ladesäulen für E-Fahrzeuge
2. Unwirksamkeit der befristeten Erhöhung der Wochenarbeitszeit
3.  Tankgutscheine und Werbeeinnahmen anstelle von Arbeitslohn sind 

sozialversicherungspflichtig
4. Wettbewerbsverbot nach Austritt aus der Gesellschaft
5.  Keine Darlegungspflicht der Reparaturmaßnahmen bei fiktiver 

Schadensabrechnung
6. Verweigerung der Zustimmung zur Vermietung einer Eigentumswohnung

7. Flächenabweichung unter 10 % nach Umbauten am Mietobjekt
8. Fahrradunfall einer ehrenamtlichen Pflegekraft gilt als Arbeitsunfall
9. Anfechtung der Vaterschaft des rechtlichen durch den biologischen Vater 
10.  Kein Anspruch an Versicherung infolge Betriebsschließung im Zuge der 

Corona-Pandemie

Aktuelle Kanzlei-News
Impressum



2 | 

2. Unwirksamkeit der befristeten Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit

1. Elektromobilität – Mehr Ladesäulen für 
E-Fahrzeuge

Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat dem Gesetz zum Aufbau 
einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektro-
mobilität am 5.3.2021 zu; damit ist es nach der Verkündung im Bundes-
gesetzblatt in Kraft getreten. 

Bei neuen Wohngebäuden mit mehr als 5 PKW-Stellplätzen (Nicht-Wohn-
gebäude 6 Stellplätze) muss mindestens jeder dritte Stellplatz mit Leitungs-
infrastruktur ausgestattet und zusätzlich ein Ladepunkt errichtet werden. 
Bauherren oder Immobilieneigentümer, deren Gebäude in räumlichem 
Zusammenhang stehen, können gemeinsam bestimmte Anforderungen aus 
dem Gesetz erfüllen. So besteht die Möglichkeit, gemeinsame Leitungsinfra-
struktur oder Ladepunkte für ein Viertel zu errichten.

Das Gesetz gilt nicht für Nicht-Wohngebäude kleiner und mittlerer Un-
ternehmen, die weitgehend selbst genutzt werden. Auch sind Ausnahmen 
vorgesehen, wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur in 
bestehenden Gebäuden 7 % der Gesamtkosten einer größeren Renovierung 
des Gebäudes überschreiten.

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz kann ein Arbeitsvertrag befristet 
werden, sofern die Befristung durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt 
ist. Die Befristung einzelner Vertragsbedingungen ist unzulässig.

In einem vom Landesarbeitsgericht München (LAG) entschiedenen Fall war 
eine Kirchenmusikerin seit dem 28.10.2016 unbefristet bei der Kirchen- 
gemeinde als Kirchenmusikerin mit 3,5 Wochenstunden in Teilzeit angestellt. 
Mit Änderungsvertrag vom 25.8.2017 wurde – wegen der Erkrankung der  
1. Organistin – ihre Wochenstundenzahl befristet bis längstens 31.8.2018 
auf 39 Stunden angehoben und dann wegen fortdauernder Erkrankung ver-
längert bis längstens 31.5.2019.

Das LAG entschied dazu, dass die Musikerin weiterhin mit 39 Wochenstunden 
zu beschäftigen ist, weil sie durch die nur befristete Erhöhung der Wochen-
stundenzahl unangemessen benachteiligt wurde. Das Gericht hat die Befris-
tung in dem allein maßgeblichen letzten Änderungsvertrag als treuwidrig 
angesehen und als unangemessene Benachteiligung für unwirksam erklärt, 
weil bei Anschluss des Änderungsvertrages nicht zu erkennen gewesen war, 
dass der betriebliche Bedarf für die erhöhte Wochenstundenzahl bei Ende 
der Befristung nicht mehr bestehen würde.
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3. Tankgutscheine und Werbeeinnahmen anstelle von Arbeitslohn sind sozialversicherungspflichtig

Bei Vereinbarungen eines teilweisen Lohnverzichts, der über Gutscheine oder 
Werbeeinnahmen, die aus der Vermietung von Werbefläche auf dem Pkw des 
Arbeitnehmers entsteht, ausgeglichen wird, handelt es sich um sozialver-
sicherungsrechtliches Arbeitsentgelt. Dies gilt nach dem Urteil des Bundes-
sozialgerichts (BSG) vom 23.2.2021 grundsätzlich für alle geldwerten Vorteile 
eines Arbeitnehmers, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
stehen. Ein Zusammenhang besteht immer dann, wenn der ursprüngliche 
Bruttoarbeitslohn rechnungsmäßig fortgeführt wird und die Tankgutscheine 
und Werbeeinnahmen als „neue Gehaltsanteile“ angesehen werden.

Im verhandelten Fall legten Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen individuellen 
Bruttoentgeltverzicht bei gleichbleibender Arbeitszeit fest. Die bisherige 
Bruttovergütung wurde zur Berechnung künftiger Gehaltsansprüche weiter-
geführt. Als Ausgleich und „neue Gehaltsbestandteile“ vereinbarten die 
Parteien monatliche Tankgutscheine in Höhe von 40 € und Mietzahlungen 
für die Bereitstellung von Werbeflächen in Höhe von 21 € im Monat. Nach 
einer Betriebsprüfung forderte der Rentenversicherungsträger Sozialver-
sicherungsbeiträge nach. Der Arbeitgeber lehnte die Nachforderung ab und 
begründete dies damit, dass der Sachwert der Tankgutscheine unter der 
steuerlichen Bagatellgrenze von 44 € im Monat liegt. Darüber hinaus ist für 
die Werbefläche ein Mietvertrag geschlossen worden, welcher nicht auf dem 
Arbeitsverhältnis beruht.  

Diese Auffassung teilte das BSG nicht und führte in seiner Urteilsbegründung 
aus, dass es bei den Mieteinahmen nicht darauf ankommt, dass ein eigen-

ständiger Mietvertrag mit dem Arbeitnehmer geschlossen worden ist und 
es sich bei den Werbeeinnahmen um einen „neuen Gehaltsanteil“ handelt.  
Da auch die Tankgutscheine auf einen bestimmten Betrag festgelegt sind, 
handelt es sich ebenfalls um einen Sachbezug im Sinne eines „neuen 
Gehaltsbestandteils“.  Die steuerrechtliche Bagatellgrenze kann daher nicht 
zur Anwendung kommen.

4. Wettbewerbsverbot nach Austritt aus der 
Gesellschaft

Ein an einen Gesellschafter gerichtetes umfassendes Wettbewerbsverbot in dem 
Gesellschaftsvertrag einer GmbH ist einschränkend in dem Sinne auszulegen, 
dass es nur bis zum wirksamen Austritt aus der Gesellschaft gilt. 

Die Weitergeltung des Wettbewerbsverbots über diesen Zeitpunkt hinaus 
käme nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 
14.10.2020 einem gegen das Grundgesetz verstoßenden Berufsverbot gleich.
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6. Verweigerung der Zustimmung zur Vermietung 
einer Eigentumswohnung

5. Keine Darlegungspflicht der Reparaturmaß-
nahmen bei fiktiver Schadensabrechnung

Grundsätzlich hat ein Geschädigter die Wahl, ob er nach einer Beschädigung 
seines Pkw die tatsächlich angefallenen oder die ausweislich eines Sachver-
ständigengutachtens erforderlichen Reparaturkosten als Schadensersatz 
(fiktive Schadensabrechnung) geltend macht. So sind (bei entsprechender 
Wahl des Geschädigten) die von einem Sachverständigen nach den Preisen einer 
Fachwerkstatt geschätzten Reparaturkosten auch dann zu ersetzen, wenn 
die Reparatur von einer „freien“ Werkstatt, vom Geschädigten selbst oder gar 
überhaupt nicht ausgeführt worden ist.

Etwas anderes gilt allerdings für den Fall, dass der Geschädigte den Schaden 
sach- und fachgerecht in dem Umfang reparieren lässt, den der eingeschaltete 
Sachverständige für notwendig gehalten hat, und die von der beauftragten 
Werkstatt berechneten Reparaturkosten die von dem Sachverständigen 
angesetzten Kosten unterschreiten. In diesem Fall beläuft sich auch im Rahmen 
einer fiktiven Abrechnung der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag auf 
die tatsächlich angefallenen Bruttokosten. Der Geschädigte ist  nach einer 
Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 17.12.2020 jedoch nicht 
verpflichtet, die von ihm tatsächlich veranlassten oder auch nicht veranlassten 
Herstellungsmaßnahmen konkret vorzutragen.

Das Recht des Wohnungseigentümers, seine Wohnung an Dritte zu vermieten, 
kann mit einem Zustimmungsvorbehalt eingeschränkt werden. Die Erteilung 
seiner erforderlichen Zustimmung zur Veräußerung oder Vermietung von 
Wohnungseigentum kann ein Wohnungseigentümer davon abhängig machen, 
dass ihm Informationen über den vorgesehenen Erwerber oder Mieter 
zugänglich gemacht werden. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem Fall zu entscheiden, bei dem 
in einer Eigentümergemeinschaft vereinbart war, dass die Vermietung einer 
Wohnung der schriftlichen Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer 
bedarf. Für die Versagung der Zustimmung musste ein wichtiger Grund 
vorliegen. Der Wohnungseigentümer wollte seine Wohnung vermieten und 
teilte den anderen Eigentümern die Daten der zukünftigen Mieter mit. Einen 
Mietvertragsentwurf legte er jedoch nicht vor. Darin sahen die anderen 
Eigentümer einen wichtigen Grund und verweigerten die Zustimmung.

Die BGH-Richter entschieden am 25.9.2020 dazu: „Die Nichtvorlage des 
Mietvertrags ist kein wichtiger Grund zur Verweigerung der nach einer 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer erforderlichen Zustimmung zur 
Vermietung (und zur Veräußerung) einer Eigentumswohnung.“
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8. Fahrradunfall einer ehrenamtlichen Pflege-
kraft gilt als Arbeitsunfall

7. Flächenabweichung unter 10 % nach 
Umbauten am Mietobjekt

Die Unterschreitung der vertraglich vereinbarten durch die dem Mieter vom 
Vermieter tatsächlich überlassene Fläche gilt stets als Sachmangel. Das bezieht 
sich nicht nur auf Fälle, in denen die Mietflächenabweichung auf einer 
Falschberechnung der Fläche einer ansonsten vertragsgemäß und vollständig 
übergebenen Mietsache beruht, sondern auch auf Sachverhalte, in denen die 
Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Mietfläche durch Umbauarbeiten 
verursacht wurde, deren Durchführungen nach Abschluss des Mietvertrags 
erfolgten.

Für den Anspruch des Wohnraummieters auf Minderung wegen einer tat-
sächlich geringeren Wohnfläche als der vertraglich vereinbarten, haben die 
Gerichte entschieden, dass ein abweichendes Flächenmaß die Tauglichkeit 
der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch erheblich mindert, wenn die 
tatsächliche Fläche um mehr als 10 % hinter der vertraglich vereinbarten 
Größe zurückbleibt. Einer zusätzlichen Darlegung des Mieters, dass infolge der 
Flächendifferenz die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch gemindert 
ist, bedarf es dann nicht. Dieses gilt auch für Flächenabweichungen in der 
Gewerberaummiete.

Weist bei der Miete von Geschäftsräumen die Mietfläche eine Größe auf, 
die um weniger als 10 % unter der im Mietvertrag vereinbarten Fläche 
zurückbleibt, ist eine Mietminderung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Der 
Mieter hat in diesem Fall jedoch konkret darzulegen und gegebenenfalls zu 
beweisen, dass durch die Flächenabweichung der vertragsgemäße Gebrauch 
der Mietsache beeinträchtigt wird. Das entschied der Bundesgerichtshof mit 
Urteil vom 25.11.2020.

Die Richter des Landessozialgerichts Baden-Württemberg (LSG) hatten am 
16.12.2020 über nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden: Eine Tochter 
pflegte ihre Eltern und war bei der Pflegekasse angemeldet. Sie besorgte mit 
dem Fahrrad bei einem Arzt privat sowohl ein Schmerzmedikament für ihren 
Vater als auch eine kleine Menge Wildfleisch. Auf dem Rückweg stürzte 
sie mit dem Fahrrad und erlitt Verletzungen am linken Knie. Der spätere 
Heilungsverlauf gestaltete sich schwierig und der Unfall hat evtl. erhebliche 
bleibende Schäden zur Folge.

Unmittelbar nach dem Unfall gab die Tochter in ihrem Antrag gegenüber der 
Unfallkasse an, die Fahrradfahrt diente sowohl der Medikamenten- als auch 
der Nahrungsmittelbeschaffung. Bei einem späteren Gespräch mit einem 
Mitarbeiter der Unfallkasse rückte sie auf Nachfrage das Schmerzmittel in 
den Vordergrund; das Fleisch nahm sie nur bei dieser Gelegenheit mit. Die 
Unfallkasse lehnte daraufhin die Anerkennung als Arbeitsunfall ab, weil eine 
ehrenamtliche Pflegeperson nur bei der Besorgung von Nahrungsmitteln, 
nicht aber von Medikamenten unfallversichert ist.

Die LSG kam jedoch zu dem Entschluss, dass der Fahrradunfall einer ehren-
amtlichen Pflegekraft auf dem Rückweg von Besorgungen für die Pflege-
personen (Arzneimittel bzw. Wildfleisch) als versicherter Arbeitsunfall 
anzuerkennen ist. So ist es unschädlich, dass die Nahrungsmittelbeschaffung 
nicht im Vordergrund stand. Denn auch bei der Besorgung von Schmerzmitteln 
handelt es sich um eine unfallversicherte Tätigkeit einer Pflegeperson. Daher 
kam es auf die Frage der Handlungstendenz nicht mehr an.
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10. Kein Anspruch an Versicherung infolge 
Betriebsschließung im Zuge der Corona-Pandemie

9. Anfechtung der Vaterschaft des rechtlichen 
durch den biologischen Vater 

Ein biologischer Vater ist nur dann berechtigt, die (rechtliche) Vaterschaft 
des Ehemanns der Mutter oder eines anderen Mannes, der die Vaterschaft 
anerkannt hat, zu beseitigen, wenn keine sozial-familiäre Beziehung zwischen 
dem rechtlichen Vater und dem Kind besteht.

Von einer solchen Bindung kann ausgegangen werden, wenn der rechtliche 
Vater für das Kind tatsächlich die Verantwortung trägt. Dem kann der leibliche 
Vater nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 12.11.2020 
nicht entgegenhalten, dass er vor der Geburt des Kindes noch gelegentlichen 
Kontakt zur Mutter des Kindes hatte und er mit Beginn der Schwangerschaft 
Verantwortung für das Kind übernehmen wollte.

Verspricht eine Betriebsschließungsversicherung Deckungsschutz für „nur 
die im Folgenden aufgeführten“ Krankheiten und Krankheitserreger, wobei 
Covid-19 und Sars-Cov-2 (auch sinngemäß) nicht genannt sind, besteht kein 
Versicherungsschutz bei Betriebsschließungen wegen des neuartigen Corona-
Virus. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Oberlandesgerichts 
Hamm (OLG) in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren am 15.7.2020.

Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) hat am 18.2.2021 zwei ähnlich 
begründete Entscheidungen über Ansprüche von Gastronomen getroffen, die 
ihren Betrieb aufgrund der im März 2020 erlassenen Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg schließen mussten. Die Gastronomen hatten bei 
unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften sog. Betriebsschließungs- 
versicherungen abgeschlossen. Aufgrund von behördlich verordneter Betriebs- 
schließung verlangten sie Leistungen von den jeweiligen Versicherungen, die 
diese aber verweigerten. 

In der Begründung führt das OLG aus, dass die Versicherungsbedingungen 
jeweils abgeschlossene und nicht erweiterbare Kataloge enthielten. Diese 
könnten nicht im Sinne einer dynamischen Verweisung auf die jeweils 
geltenden Regelungen des Infektionsschutzgesetzes verstanden werden. Die 
Regelungen sind für einen durchschnittlichen gewerblichen Versicherungs-
nehmer nicht überraschend und nicht intransparent.
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Aktuelle Kanzlei-News

Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 09.02.2021 
einen Gesetzentwurf veröffentlicht, mit dem eine Kronzeugenregelung im Anti-
Doping-Gesetz eingeführt werden soll.

Mit dem Anti-Doping-Gesetz wurde im Dezember 2015 erstmalig eine Strafbar-
keit für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler geschaffen, die Dopingmit-
tel oder Dopingmethoden anwenden, um sich Vorteile in einem Wettbewerb des 
organisierten Sports zu verschaffen. Das Gesetz droht eine Freiheitsstrafe bis zu 
3 Jahren oder Geldstrafe an. Bei gewerbsmäßiger Herstellung oder dem Handel 
mit Dopingmitteln ist der Strafrahmen von 1 Jahr bis zu 10 Jahre.

Bei Ermittlungen in den sogenannten Dopingfällen sind die Ermittlungsbehörden 
in besonderer Weise auf Informationen aus dem Kreis der Sportler und ihrem Um- 
feld angewiesen. Das Ziel der Neuregelung für Kronzeugen besteht darin, einen 
sichtbaren Anreiz für Täter zu schaffen, Informationen über dopende Leistungs-
sportlerinnen und Leistungssportler, Hintermänner und kriminelle Netzwerke preis 
zu geben. Durch die Neuregelung soll der Kronzeuge eine Strafmilderung erfahren, 
im günstigsten Fall kann sogar von Strafe vollständig abgesehen werden.

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de

Prof. Dr. Mehle kritisiert Kartellsenat des BGH

Die neueste Ausgabe der Neuen Juristischen Wochenzeitschrift (NJW) veröf-
fentlichte eine kritische Anmerkung unseres Kollegen, Herr Prof. Dr. Mehle, 
die er zusammen mit Rechtsanwalt Dr. Bastian Mehle verfasst hat, zu einer 
Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs.

Der Senat misst einem einfachen Erfahrungssatz, ein Informationsaustausch 
zwischen Konkurrenten führe regelmäßig zu einem (unzulässigen) abgestimm-
ten Marktverhalten, zu Lasten der Beschuldigten überragende Bedeutung bei. 
Dies – so die Verfasser mit überzeugender Begründung – verstoße gegen den 
Verfassungsgrundsatz der Unschuldsvermutung.

Prof. Dr. Volkmar Mehle
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092–32
E-Mail: mehle@ehm-kanzlei.de
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 
seit 1.7.2016 = −0,88 %; 
1.1.2015 –30.6.2016 = −0,83 %; 
1.7.2014 –31.12.2014 = −0,73 %
1.1.2014 –30.6.2014 = −0,63 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte;
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2015 = 100):  
2021: Februar = 107,0; Januar = 106,3; 2020: Dezember = 105,5; 
November = 105,0; Oktober = 105,9; September = 105,8; 
August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; 
April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6 

Bitte beachten Sie, dass ab Januar der Index von 2010 = 100 
auf 2015 = 100 geändert wurde!

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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